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KURZFASSUNG 

Seit jeher gilt der aus der Veredelungswirtschaft anfallende Wirtschaftsdünger aus Tierhaltungsbetrieben 

als eine der wichtigsten Quellen, für Ackerbau auf Basis der ökologisch sinnvollen Kreislaufwirtschaft. 

Durch die Entwicklung von neuen Haltungssystemen, welche die zentrale Sammlung der anfallenden 

Ausscheidungen der Nutztiere ermöglichen, wurde das Einsatzpotenzial für die ackerbauliche 

Verwendbarkeit revolutioniert.  

Die weitere Entwicklung von Techniken zur synthetischen Herstellung von stickstoffhaltigen Düngemitteln 

entkoppelte nun jedoch die anfangs erwähnte Kreislaufwirtschaft als einzige Möglichkeit zur 

ertragsintensiven Landwirtschaft von der Tierhaltung. Damit einhergehend entstanden neue 

Herausforderungen für die Landwirte, da es aufgrund von hohen Einträgen an nitrathaltigem Sickerwasser 

aus den Ackerbaugebieten in den Grundwasserkörper zu einer Gefährdung der Trinkwassersicherheit von 

tausenden Steirern kam.  

In der Projektregion Unteres Murtal und Leibnitzer Feld wurde aufgrund der dort üblichen durchlässigen 

Bodeneigenschaften versucht, durch die Installation eines Grundwasserschutzgebietes und der damit 

verbundenen limitierten Düngegaben dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten. Durch weitere Änderungen 

der Gesetzgebung, welche die Ausbringzeit auf vier Monate des Jahres limitiert, stehen die Landwirte aus 

der Region nun nicht mehr nur vor einem Düngergabenproblem, sondern vielmehr vor einem 

Lagerkapazitätenproblem. 

In dieser Arbeit, die im Rahmen des EU Interreg-Projekts SI-MUR-AT erstellt wurde, wird auf Basis der 

Erkenntnisse von Experten, sowie der Möglichkeiten, die ein auf Sharing basiertes Netzwerk bietet, ein 

gemeinschaftlich umsetzbarer Lösungsansatz ausgearbeitet. Dabei soll ein Modell entstehen, das nicht nur 

das Lagerraumproblem der Region löst, sondern darüber hinaus das Wirtschaftsdüngermanagement der 

Region revolutionieren soll.  
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ABSTRACT 

Within the agricultural industry, manure from livestock farms has always been regarded as one of the most 

important sources for arable farming based on the ecologically sound circular economy. Through the 

development of new housing systems, which allow the central collection of the resulting excrements of 

livestock, the application potential for agronomic usability has been revolutionized. 

However, the further development of techniques for the synthetic production of nitrogen-containing 

fertilizers now decoupled the initially mentioned circular economy, as the only possibility for yield-intensive 

agriculture with animal husbandry. 

Along with this, new challenges arose for the farmers, as thousands of Styrians endangered their drinking 

water safety, due to high levels of nitrate-containing water from the arable areas which seep into the 

groundwater.  

In the project region Unteres Murtal and Leibnitzer Feld, due to the usual permeable soil properties, 

attempts were made to stop this threat by installing a groundwater protection area and associated limited 

fertilizer supplies. With further legislative changes limiting the application time to four months of the year, 

farmers in the region are no longer facing a fertilizer problem, but rather a storage capacity problem.  

In this thesis, which was created as part of the EU Interreg project SI-MUR-AT, a collaborative approach 

will be developed, based on expert insights and opportunities offered by a sharing-based network. The aim 

is to create a model that not only solves the region's storage space problem, but also aims at revolutionizing 

manure management in the region. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Tierhaltende Betriebe in Österreich fordern ein 

betriebliches Düngemittellager für Wirtschaftsdünger über einen Zeitraum von mindestens sechs 

Monaten, um in den Ausbringverbotszeiträumen genügend Speicherkapazitäten zu 

gewährleisten. Durch Gesetzesänderungen, die den aktiven Grundwasserschutz fördern, kommt 

es durch engere Ausbringzeitfenster sowie durch die vorgegebene Kulturführung zu einer 

Verlängerung dieser Periode im Maßnahmengebiet von sechs auf zehn Monate. Landwirte, die 

diese Anforderung an das Lagervolumen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erfüllen können, sind 

angehalten bis 2020 diesen aufzustocken oder den Tierbestand am Betrieb auf die vorhandenen 

Volumina anzupassen. 

In den Regionen Südwest- und Südoststeiermark hat man sich zum Ziel gesetzt, in 

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer, den Grundwasserversorgern, der regionalen 

Politik und Interessensvertretern, in Anbetracht der auszuweitenden Güllelagerraumgröße nach 

dem Regionalprogramm ĂGraz ï Bad Radkersburgñ, nachhaltige Maßnahmen für den 

überbetrieblichen Güllelagerausbau zu setzen. In diesem Zusammenhang werden im Rahmen 

des INTERREG Projektes SI-MUR-AT in grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwischen 

Österreich und Slowenien Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung und Qualitätsverbesserung 

des an die Mur gebundenen Grundwasserkörper erarbeitet. Diese Arbeit wurde im Rahmen des 

Projektes verfasst und stellt das Implementierungskonzept Ă¦berbetriebliches Nªhrstoff- bzw. 

G¿llemanagementñ dar. 

1.2 Problemdarstellung 

Um die neuen gesetzlichen Anforderungen an das Lagervolumen in der Region zu erfüllen und 

damit die Qualität des Grundwasserkörpers zu erhalten, muss das Lagervolumen von 621.000m³ 

auf 930.000m³ angehoben werden. Bedingt durch die hohen Investitionskosten von rund 60,00 ú 

pro Kubikmeter und die lange Amortisationsdauer rentiert sich dieses Investment für 

Schwellenbetriebe die kleiner sind oder vor der Pensionierung stehen oft nicht mehr, weshalb 

dies zu vorzeitigen Betriebsschließungen führt. Damit gehen auch die auf diesen Betrieben 

vorhandenen Lagerkapazitäten für den Gesamtpool verloren. Auch bei der Standortwahl ergeben 

sich Probleme, da neue Speicherbecken meist in Hofnähe errichtet werden, wodurch sich lange 

Transportwege zu den Flächen ergeben. In Feldnähe errichtete Lagerstätten wirken diesem 

Problem entgegen, jedoch kommt es durch den häufigen Wechsel von Pachtflächen in den 

meisten Fällen nicht zum Bau solcher Speicher. 
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1.3 Forschungsleitende Fragestellung 

Die zentralen Fragestellungen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen, lauten: 

- Welches Geschäftsmodell eignet sich am besten zum Betrieb eines 

Gemeinschaftslagernetzwerks für Wirtschaftsdünger? 

- Welche Eigenschaften muss ein Standort für ein Wirtschaftsdüngerlager in einem 

Netzwerk wiederspiegeln? 

- Welche direkten sowie indirekten Stakeholder sind an Gemeinschaftsprojekten im 

Wirtschaftsdüngerlager beteiligt bzw. profitieren davon? 

1.4 Ziele der Arbeit 

Ziel der Arbeit ist es ein Modell zu entwickeln, das sich mit den spezifischen Problemstellungen 

bei der optimalen Lagerraumstandortwahl sowie der betrieblichen Organisation beschäftigt. 

Damit soll ein nachhaltiger Ansatz geschaffen werden, der die Landwirtschaft in der Region 

langfristig erhält und Arbeitsplätze sichert. 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Im Theorieteil wird auf den Lagerraumbau sowie die dem Standort unteres Murtal zugewiesenen 

rechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen und diese näher beschrieben. Des Weiteren 

sollen die Begriffe Geschäftsmodell und Geschäftsfeld näher erläutert und voneinander 

abgegrenzt werden. Dabei soll auf die verschiedenen Modelle näher eingegangen werden. Diese 

sollen im Theorieteil dargestellt werden, um danach im Praxisteil umgesetzt werden zu können. 

Ein großer Focus der Arbeit wird auf Kundenbedürfnisse und volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen 

gesetzt. Verschiedene Finanzierungsmodelle sollen die Umsetzbarkeit des Models abbilden. 

Im Praxisteil wird eine Umfrage unter den betroffenen Landwirten und Experteninterviews mit 

Stakeholdern geführt. In weiterer Folge wird eine Marktanalyse zu etablierten Modellen aus 

artverwandten Bereichen aufgestellt. In Zusammenarbeit mit Raumplanern und 

geoinformationssystembasierten Softwarelösungen sollen Standortempfehlungen ausgewiesen 

werden. Auf Basis der in der Theorie erarbeiteten Ansätze wird ein Geschäftsmodell entwickelt, 

welches abbildet, wie Lagerraumbau in der Region organisiert, die Lager verwaltet und die 

notwendige Infrastruktur zum laufenden Betrieb bereitstellt werden sollen. Mit Partnern und 

Stakeholdern sollen Finanzierungsmodelle für die Umsetzung der Bauvorhaben ausgearbeitet 

werden. 
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Abb. 1: Bezugsrahmen, Quelle: Eigene Darstellung 
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2 GRUNDLAGEN DES WIRTSCHAFTSDÜNGERS 

Um die in tierhaltenden Betrieben verwendenden Fachbegriffe und der Handhabung mit den anfallenden 

Stoffen besser folgen zu können, werden im nachstehenden Kapitel diese Begrifflichkeiten und deren 

Bedeutung in den Prozessen näher erläutert. Darüber hinaus finden Sie hier einen raschen Überblick zu 

den rechtlichen Vorgaben und Pflichten, welche im Zusammenhang mit der Düngung für den 

Landwirtschaftlichen Betrieb beim Inverkehrbringen von tierischen Exkrementen gelten. 

2.1 Wirtschaftsdünger in der Landwirtschaft 

Der im Zuge der Kreislaufwirtschaft anfallende Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft in Form von 

Gülle, Mist und Jauche stellt seit jeher im Ackerbau eine der wichtigsten Nährstoffquellen für den 

Pflanzenbau und deren Düngung dar. Durch ihre hohe Konzentration an Stickstoff, Phosphor 

sowie Kalium und organischer Substanz liefert der Wirtschaftsdünger alle wichtigen Makro- und 

Mikronährstoffe für das Wachstum der Pflanze. Durch die Haltung der Tiere in Stallungen mit der 

zentralen Sammlung der anfallenden Exkremente, kann der wertvolle Dünger zeit- und 

flächenunabhängig eingesetzt werden. Die Erhaltung der funktionsfähigen Kreislaufwirtschaft 

zwischen Viehhaltung und Ackerbau spielt hier eine essentielle Bedeutung zur Erhaltung der 

Bodenfruchtbarkeit.1 

Durch die Industrialisierung mit einer stark wachsenden Bevölkerung und einer damit 

einhergehenden steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln kamen auf die Landwirtschaft neue 

Herausforderungen hinzu, wodurch sie in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem modernen und 

großteils mechanisierten Industriezweig herangewachsen ist. Die sich breitmachende Grüne 

Revolution mit Schädlingsbekämpfungsmitteln, neuartigen Samenzüchtungen sowie dem 

vermehrten Einsatz von Mineralstoffdüngermitteln hielt nun Einzug in die bis dato einfache 

Branche. Damit konnten die Erträge bei gleichem Flächenausmaß um ein Vielfaches erhöht 

werden.2 

Die durch das Haber-Bosch-Verfahren erlangte Möglichkeit der Herstellung und Verwendung von 

synthetisch hergestellten Mineralstoffdüngermitteln war die Produktionskapazität der Fläche 

erstmals nicht auf die aus der Tierhaltung stammenden Wirtschaftsdünger limitiert. Damit war es 

nun möglich sich innerhalb der Sparte Landwirtschaft zu spezialisieren, um dem Drang von 

gesteigerter Produktion mit reinem Ackerbau nachzugehen.3 

Damit einhergehend waren auch die tierhaltenden Betriebe nicht mehr auf die Notwendigkeit 

einer Eigenproduktion der benötigten Grundfutterversorgung angewiesen. Zudem machte die 

                                                      

1 Vgl. Rathbauer, (1992), Onlinequelle [04.08.2018]. 

2 Vgl. Steinmayr, (1997), Onlinequelle [11.12.2018]. 

3 Vgl. Willerstorfer (2013), Onlinequelle [18.06.2018]. 
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Globalisierung es Landwirten möglich, Futtermittel aus ackerbaulich interessanten Gebieten zu 

importieren. Erstmals in der Geschichte gab es für den Betrieb nicht mehr die Notwendigkeit im 

geschlossenen Nährstoffkreislauf innerhalb des Betriebes zu wirtschaften, sondern diesen zu 

öffnen. Mit dieser Möglichkeit und einer immer weiter voranschreitenden Spezialisierung wurde 

auf vielen Betrieben der historisch bewährte Nährstoffkreislauf teilweise unterbrochen oder sogar 

vollständig aufgelöst.  

Auch in der Steiermark kommt es vereinzelt in Gebieten mit hoher Veredelungsdichte zu 

Wirtschaftsdüngerüberschüssen, denen ein unzureichendes Maß an kultivierungswürdiger 

Fläche gegenübersteht. Eine logistische Verteilung der Übermengen in ackerbaulich intensivere 

Gebiete macht aufgrund der hohen Kosten je km Transportentfernung nur bedingt Sinn. Dies 

führte in der Vergangenheit dazu, dass überschüssige Gülle aufgrund der nicht vorhandenen 

Kontrollorgane auf arrondierten Hofflächen in hohem Maß ohne pflanzenbaulichen Entzug 

entsorgt wurde. Damit wurde zunehmend die Belastung des Grundwassers durch die 

landwirtschaftliche Produktion verschärft. Hingegen verzeichneten und verzeichnen ackerbaulich 

intensivierte Gebiete einen Mangel an Düngemitteln aus dem tierhaltenden Nährstoffkreislauf und 

sind nach wie vor darauf angewiesen, auf teurere Mineraldüngemittel zuzukaufen. Neben 

Österreich wird dieser Trend verstärkt in Belgien, den Niederlanden und Deutschland 

verzeichnet. In den Niederlanden wird diesem Umstand entgegengewirkt indem Güllebörsen 

installiert wurden, die Angebot und Nachfrage über die Region hinaus erfassen und den 

Austausch zwischen tierhaltenden Betrieben und Ackerbaubetrieben realisieren.4 

Durch hohe Auflagen, welche in den Niederlanden mit der Ausbringung von tierischen 

Düngemitteln einhergehen, sowie aufgrund der knappen Flächenausstattung haben sich 

Abgabepreise von bis zu 25,00 ú/mį etabliert. Teile der anfallenden Gülle werden derzeit in die 

umliegenden Länder exportiert. Somit sind beispielsweise 2009 zwei Millionen Kubikmeter an 

Wirtschaftsdünger in Ackerbaugebiete in Norddeutschland transferiert und dort ausgebracht 

worden.5 

Die aktuelle Güllesituation in der Steiermark ist derzeit nicht so brisant wie in anderen Teilen 

Europas. Dennoch ist die Thematik als sensibel zu betrachten, da sich ein Trend hin zur 

voranschreitenden Intensivierung in der Tierhaltung abzeichnet. Zu Bedenken sind bei dem sich 

entwickelnden Verteilungsproblem die fehlende Nachhaltigkeit der örtlich vorhandenen 

Ressourcen. Neben den baulich einfach herstellbaren stickstoffhaltigen Düngemitteln sind dabei 

die endenden, leicht abbaubaren Phosphorreserven unserer Erde zu berücksichtigen.6 

                                                      

4 Vgl. Huxdorff (2017), Onlinequelle [09.09.2018]. 

5 Vgl. Schnippe (2010), S. 8ff. 

6 Vgl. Kowalewsky (2017), Onlinequelle [04.08.2018]. 
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2.2 Maßnahmengebiet Unteres Murtal und Leibnitzer Feld 

Trotz der Initiierung zahlreicher Grundwasserschutzprogramme im grundwassersensiblen unteren Murtal 

und Leibnitzer Feld kommt es in einigen Gebieten der Region seit Jahrzenten in unregelmäßigen 

Abständen immer wieder zu Überschreitungen des gesetzten Schwellenwertes von 45mg/Liter Nitrat im 

Trinkwasser. Dieser südöstliche Teil der Steiermark ist mit Ausnahme des Ballungsraumes Graz 

überwiegend von landwirtschaftlicher Produktion geprägt. Dieses Gebiet zeichnet sich neben einer hohen 

Bodenfruchtbarkeit auch durch klimatisch günstige Bedingungen als ideales Gebiet für intensive 

Landwirtschaft aus. Über die Landwirtschaftliche Bedeutung dieses Gebietes hinaus nimmt auch die 

Trinkwasserversorgung einen immer höher werdenden Stellenwert ein, denn ihr Grundwasseraufkommen 

zählt zu den ergiebigsten der Region. Dabei werden rund 99% des in der Region konsumierten 

Trinkwassers durch Grund- und Quellwässer abgedeckt. Vor allem den artesisch gespannten 

Grundwasservorkommen im West- und Oststeirischen Becken kommt wasserwirtschaftlich hohes 

Interesse zu.7 

Die intensiver werdende Nutzung von Grundwasservorkommen sowie landwirtschaftlicher Produktion 

führte schließlich Anfang der 1980er Jahre zu einem Interessenskonflikt der Parteien Wasserwirtschaft und 

Landwirtschaft, nachdem die Pegelmessungen für Wasserqualität vermehrt Überschreitungen der Nitrat- 

und Pestizidwerte verschiedenen Grundwassermessstellen meldeten. Verantwortlich dafür wurde die stetig 

steigende Aufwandsmenge an Wirtschaftsdünger sowie Mineraldünger, die zur Steigerung der 

Flächenerträge aufgebracht wurden. Das dichte Netz an viehhaltenden Betrieben in der Region verschärfte 

die Problematik zusätzlich. Der unterirdisch liegende Grundwasserkörper besteht in diesem Gebiet aus 

seicht liegenden Poren die durch den flächigen Düngemitteleinsatz mit Nitrat angereichert wurden, welches 

sich mit der Zeit begann dieses langsam in den Grundwasserstrom abzugeben. Die teilweise jahrelangen 

Verweilzeiten des Sickerwassers aus Niederschlägen und die schwer auswertbaren 

Strömungsverhältnisse im Grundwasser lassen jedoch den Zeitpunkt des Eintrages damit oft nur schwer 

erkennen. Hinzu kommt, dass diese Sickervorgänge stark von den Niederschlagsverhältnissen abhängig 

sind, was in niederschlagsarmen Zeiten zu Depotbildung und in niederschlagsreichen Jahren zu erhöhten 

Einträgen führen kann.8 

  

                                                      

7 Vgl. Wasserwirtschaft Steiermark (2017), Onlinequelle [18.06.2018]. 

8 Vgl. Fank, (2007) S. 3ff Onlinequelle [09.09.2018]. 
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Abb. 2: Viehbestand und Viehhalter in der Steiermark, Quelle: Das Land Steiermark (2017) Onlinequelle [13.06.2018]. 

Die Entwicklung der Landwirtschaft im Unteren Murtal und Leibnitzer Feld lässt sich sehr gut in Abb. 2 

ablesen. Dabei hat sich die Zahl der Veredelungsbetriebe im Schweinebereich in den letzten 40 Jahren auf 

nahezu ein Zehntel reduziert, die Anzahl der gehaltenen Tiere blieb über die Jahre jedoch konstant. Auch 

wenn dieses Phänomen in der Rinderhaltung ähnlich auftritt, macht die Schweinehaltung mit etwa 755.000 

Tieren den Hauptteil des Viehbestandes der Steiermark aus. Die sich ausbreitende Spezialisierung der 

Betriebe geht dabei einher mit einer regionalen Konzentration, die sich durch Großbetriebe, welche in 

Kernregionen angesiedelt sind, kennzeichnet. Die schweinehaltende Kernregion bildet dabei die Süd-Ost-

Steiermark welche mit dem Maisgürtel die notwendige Futtermittelbasis für die Intensivierung bietet, wie 

aus Abb.  klar ersichtlich. Die Grafik baut dabei auf der laut Aktionsprogramm Nitrat höchsten zulässigen 

Menge an Stickstoff aus der tierischen Produktion je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Bei 

ausreichender Flächenausstattung der Betriebe in Hofnähe kann dieser Wert niedrig gehalten werden, da 

eine flächige Verteilung des Anfallenden Wirtschaftsdüngers gewährleistet werden kann. Hingegen 

ergeben sich in der Süd-Ost-Steiermark aufgrund der Dichte an veredelnden Betrieben mit dem 

Schwerpunk Schweinemast Nährstoffüberschüsse, die mit erhöhtem logistischem Aufwand in benachbarte 

Ackerbaugebiete befördert werden müssen. Kommt es nicht zu dieser Verteilung, bringt dies Überdüngung 

und eine verstärkte Belastung des Grundwassers mit sich.9  

 

                                                      

9 Vgl. Maßwohl/Mathy (2009), Onlinequelle [ 01.08.2018]. 
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Abb. 3: Betriebe über 170kg N/ha aus der Tierhaltung in der Steiermark, Quelle: Das Land Steiermark (2017) Onlinequelle 

[13.06.2018]. 

Durch die 1989 erlassene Trinkwasser-Nitratverordnung (BGBL. 557/1989), kam es zu einer raschen 

Verbesserung der Grenzwerte an den Pegelmessstationen der Wasserversorger, was Anfang der 1990er 

Jahre eine Umwandlung der betroffenen Gebiete in Schon- und Schutzgebiete mit sich zog. Die weiteren 

Maßnahmen verzeichneten Anfangs gute Erfolge bei der Sicherung der Trinkwasserqualität innerhalb des 

verordneten Gebiets. 2001 wurden seitens der Wasserversorger an den Messstellen im Leibnitzer Feld, 

Wagna, im Raum Dornhof sowie Raum Radkersburg wieder steigende Nitratwerte festgestellt. Die 

intensive Schweinehaltung und der damit verbundene erhöhte Anbau von Eiweißfutterpflanzen in Form von 

hochdosierten Stickstoffdüngungen auf Monokulturen mit reiner Maisfruchtfolge wird hier als einer der 

Hauptverursacher gesehen. Seit dem Jahr 2008 sind, wie in Abb. 4 dargestellt, wieder sinkende Nitratwerte 

gemessen worden, was auf die in diesem Jahr verordneten weiteren Grundwasserschutzmaßnahmen 

zurückzuführen ist.10 

 
Abb. 4: Nitratmittelwerte in der südlichen Steiermark nach der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung, Quelle: Bernsteiner 

(2017) Onlinequelle [15.06.2018]. 

                                                      

10  Vgl. Bernsteiner/Maszwohl (2017), Onlinequelle [22.09.2018]. 
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Trotz der Rückläufigen Nitratwerte im Grundwasser wurde im Mai 2015 vom Landeshauptmann der 

Steiermark ein weiteres Landesgesetz (LGBl. Nr. 39/2015) erlassen, das weitere Auflagen für die 

Sicherstellung der Grundwasserqualität im Verordnungsgebiet für Tierhaltung und Ackerbau bereithält. Der 

Erlass beinhaltet, wie in Abb. 5 dargestellt, zwei räumlich aneinander angrenzende Widmungsgebiete, in 

denen die landwirtschaftliche Nutzung durch Gesetzeserlässe geregelt wurde. Von diesem regionalen 

Landesgesetz sind dabei 1700 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von 32.000 ha 

landwirtschaftlicher Nutzfläche betroffen. Ziel der Verordnung ist eine generelle Reduzierung der Düngung 

im ausgewiesenen Gebiet durch die Herabstufung der Ertragslagen laut ĂSachgerechter Düngungñ in der 

geltenden Fassung. Dabei liegen die vorgeschriebenen Obergrenzen für die Düngung sogar unter jenen 

der freiwilligen ÖPUL-Maßnahme ĂVorbeugender Grundwasserschutzñ. Erschwerend kommt das daraus 

resultierende Ausbringungsverbot für Wirtschaftsdünger im Herbst hinzu, wodurch viehhaltende Betriebe 

für aus der Tierhaltung anfallenden Dünger über den gesetzlichen Zeitraum hinweg nicht ausreichend 

Lagerkapazitäten aufweisen können. Des Weiteren wird, bedingt durch die Herabstufung der Ertragslage, 

das benötigte Flächenausmaß für die Gülleausbringung gemäß bisherigen Regelungen nicht mehr 

eingehalten. 11 

 

Abb. 5: Lage und Dimension der beiden Widmungsgebiete im unteren Murtal, Quelle: Das Land Steiermark (2018) Onlinequelle 
[13.06.2018]. 

Laut der Erhebung der Datensammlungen aus der Dienstleistung Nährstoffmanagement durch den 

Maschinenring Steiermark fehlen derzeit für 150.000 m³ bis 200.000 m³ anfallenden Wirtschaftsdünger 

ausreichende Lagerraumkapazitäten. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit der Abteilung 15 des Landes 

Steiermark wurde ein Leitfaden erstellt, der betroffenen Landwirten die rasche und rechtskonforme 

Umsetzung des Baus neuer Lager vereinfachen soll. Dabei stellen niedrige Lagerraumgrößen und damit 

verbundene hohe Investitionskosten vielen Landwirten vor wettbewerbsverzerrende Gegebenheiten.  

                                                      

11 Vgl. Das Land Steiermark (2018), Onlinequelle [13.06.2018]. 
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3 WIRTSCHAFTSDÜNGERLAGERUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Der aus der Tierhaltung anfallende Kot und Harn wird als Wirtschaftsdünger bezeichnet und bildet als 

wertvoller Mehrnährstoffdünger in viehhaltenden Betrieben ein unverzichtbares Element der 

Kreislaufwirtschaft. Durch den Einsatz von Wirtschaftsdüngern bei der pflanzenbaulichen Düngung sowie 

durch die am Feld verbleibenden Ernterückstände kommt es zu einer Rückführung von Nährstoffen in den 

Boden, welche Folgekulturen wieder als wertvoller Nährboden dienen. Dabei wird die anfallende Gülle und 

Jauche als Flüssigmist, der Festanteil mit Einstreumaterial als Festmist bezeichnet. Eine Sonderform stellt 

die Mistverflüssigung dar, bei der die beiden Wirtschaftsdüngerarten unmittelbar vor der Ausbringung 

wieder vermischt werden, um effizientere Flüssigmisttechnik für den Transport und die Aufbringung auf das 

Feldstück einsetzen zu können. In separat gelagertem Festmist entstehen im Lagerungszeitverlauf 

organische Prozesse die diesen in weiterer Folge in Rottemist und gezielte Umsetzung auch in Kompost 

umwandeln. Nachstehend finden Sie einen groben Einblick in die konkrete Zusammensetzung der 

anfallenden Wirtschaftsdünger.12 

¶ Festmist: ein Gemisch aus Kot und Harn mit Einstreu und Futterresten. Dazu kommt ein Teil des 

anfallenden Harns, der von der Einstreu aufgesaugt und gebunden wird.  

¶ Tiefstallmist: in Laufställen anfallendes Gemisch aus tierischen Ausscheidungen und hohen 

Einstreumengen. Im Gegensatz zum Ăklassischenñ Festmist-Jauche System ist der anfallende 

Harn zur Gänze im Tiefstallmist gebunden.  

¶ Gülle: ein Gemisch aus Kot und Harn, das außerdem Wasser sowie Futterreste, und Einstreuteile 

enthalten kann.  

¶ Jauche: besteht vorwiegend aus Harn, kann aber auch Sickersaft von Festmiststapeln und geringe 

Mengen an Kot- und Einstreu enthalten. 

3.1 Standards und Vorgaben 

Um den Lagerraum entsprechend den Anforderungen der Haltungsform des tierhaltenden Betriebes zu 

dimensionieren, existieren eine Vielzahl von Rechtsdokumenten. Basierend auf der Haltungsform, der 

Betriebsausrichtung sowie der Lage der Flächen spielen eine Vielzahl von Gesetzen eine maßgebliche 

Rolle bei der Berechnung des benötigten Lagerraumbedarfs. Die nachfolgenden rechtlich relevanten 

Dokumente beinhalten Sätze für die Berechnung und liefern rechtliche Vorschriften für den sachgerechten 

Umgang mit dem Gut Wirtschaftsdünger. 

3.1.1 Wasserschongebiet 

Zum Schutz der allgemeinen Wasserversorgung können von der Landesregierung Schongebiete 

ausgewiesen und per Verordnung festgelegt werden. In diesen Gebieten sind Maßnahmen, welche 

die Beschaffenheit, Ergiebigkeit oder Spiegellage des Wasservorkommens gefährden könnten, nicht 

                                                      

12 Vgl. Baumgarten (2017), S. 65. 
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oder nur in bestimmter Weise zulässig. Geplante Maßnahmen, die eine solche Gefährdung 

hervorrufen könnten, sind vor ihrer Durchführung der Wasserrechtsbehörde anzuzeigen bzw. 

bedürfen generell einer wasserrechtlichen Bewilligung.13 

3.1.2 EU Nitratrichtlinie 

Die durch die Europäische Union verordneten Maßnahmen zur Einhaltung von Nitratgrenzwerten im 

gepumpten Trinkwasser werden in Österreich durch das Aktionsprogramm Nitrat umgesetzt. Gemäß den 

Vorgaben des Aktionsprogramms Nitrat darf die jährlich ausgebrachte Menge an aus der Tierhaltung 

anfallender Wirtschaftsdünger pro ha landwirtschaftlich genutzter Fläche nicht mehr als 170 kg Stickstoff 

betragen. Dieser Grenzwert bezieht sich auf den Brutto-Stickstoffanteil abzüglich unvermeidbarer 

gasförmiger Verluste im Stall sowie während der Lagerung und wird als Stickstoff ab Lager in der 

Düngeplanung angegeben.14 

3.1.3 Richtlinie für die sachgerechte Düngung im Ackerbau und Grünland 

Die sachgerechte landwirtschaftliche Nutzung von Boden als Basis zur Sicherung der Ernährung der 

Bevölkerung wird durch eine Vielzahl von Richtlinien beschränkt. Dabei soll der Landwirt die Ressource 

Boden mithilfe der Bewirtschaftungsweise die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit garantieren und für die 

Sicherstellung der Nährstoffversorgung der Pflanzen sorgen. Damit sollen neben den pflanzenbaulichen 

Aspekten auch die anderen Bodenfunktionen, wie beispielsweise die Speicher- und Filterfunktion des 

Bodens, gewährleistet werden. Der Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz stellt mit diesem 

Werk ein verlässliches und wissenschaftlich fundiertes Werkzeug für ein nachhaltiges 

Nährstoffmanagement zur Verfügung, welches sowohl dem aktuellen Stand der Wissenschaft als auch den 

Entwicklungen in der modernen Landwirtschaft insbesondere aber auch der biologischen Wirtschaftsweise 

Rechnung trägt. Dabei werden einerseits die aktualisierten Ertrags- und Bedarfszahlen der Kulturen und 

andererseits die Bewertung der Nährstoffgehalte des Bodens und die Berechnungsmodalitäten für 

ordnungsgemäßes Nährstoffmanagement in der Landwirtschaft abgebildet. 15 

3.1.4 Technische Anforderungen an Güllespeicher 

Das mit Experten aus der Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Bauwirtschaft erstellte Regelwerk ist bei 

Planung, Bau und Betrieb von Güllespeichern in Stahlbeton- und Folienbauweise in der Steiermark als 

Leitfaden heranzuziehen. Für Speicherbauwerke aus anderen Materialien gilt eine sinngemäße 

Anwendung der Richtlinie. Das Dokument soll dabei den Bauherren, den Planern, den Sachverständigen, 

den Behördenvertretern und den ausführenden Firmen für Neubauten, Umbauten und Zubauten zur 

Sicherung der Einhaltung rechtlicher Anforderungen dienlich sein. Bauliche Lösungen, die den im 

                                                      

13 Vgl. Das Land Steiermark (2018), Onlinequelle [13.06.2018]. 

14 Vgl. Europäischer Rat (1991), S. 3ff. 

15 Vgl. Baumgarten (2017) S. 3. 
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Regelblatt angeführten Varianten abweichen, sind im Einzelfall schlüssig nachvollziehbar mit Bezug auf 

statische Eignung, chemische Beanspruchung und dauerhafte Dichtheit darzulegen.16 

3.2 Düngersammelstellen 

Als Düngersammelstelle werden all jene ortsfesten Anlagen eines Betriebes gesehen, die der Sammlung 

sowie Speicherung von Exkrementen aus der tierischen Produktion dienen. Dabei muss das 

Fassungsvermögen dieser Anlagen auf die Anfallsraten des jeweiligen Betriebes sowie auf die 

Bestimmungen des Gewässerschutzes abgestimmt sein. Das Volumen der Summe aller Anlagen am 

Betrieb soll dabei größer sein als die des längsten Zeitraumes, in dem eine Ausbringung zu 

Pflanzenbaulichen Zwecken per Gesetz verboten ist, jedoch mindestens für eine Periode von sechs 

Monaten ausreichend sein. Dasselbe gilt für flüssige Gärreste aus Biogasanlagen sowie Klärschlamm. Eine 

Unterschreitung der Mindestperiode ist dabei nur dann zulässig, wenn eine Verwertung oder 

überbetriebliche Lagerung gegenüber der Landwirtschaftsbehörde nachgewiesen, oder eine 

umweltgerechte Entsorgung der das Fassungsvermögen übersteigenden Menge der Wasserbehörde 

gegenüber nachgewiesen werden kann. Um eine sachgerechte Ausbringung von Jauche und Gärresten 

zum optimalen Zeitpunkt zu ermöglichen, können je nach Anbaustruktur auch mehr als sechs Monate 

Lagerkapazität erforderlich sein. Bei der Errichtung wird das benötige Lagervolumen angepasst an die im 

Ackerbau gelebte Fruchtfolge unter Berücksichtigung der jeweiligen Höhe des Stickstoffbedarfs der 

Kulturen und der Befahrbarkeit der Flächen vorgegeben. Die Mindestdauer der Lagerkapazität in 

Abhängigkeit mit der Fruchtfolge in der Tab. 1 dargestellt.17 

Fruchtfolge Benötigter Lagerzeitraum 

Mindestlagerkapazität 6 Monate 

Anteil Mais, Rüben, Kartoffeln, Gemüse an 

landwirtschaftlich genutzter Fläche >30% und 

<50% 

7 Monate 

Anteil Mais, Rüben, Kartoffeln, Gemüse an 

landwirtschaftlich genutzter Fläche >50% und 

<75%, 

8 Monate 

Anteil Mais, Rüben, Kartoffeln, Gemüse an 

landwirtschaftlich genutzter Fläche > 75%. 

10 Monate 

Tab. 1: Berechnungsgrundlage für Lagerkapazitäten, Quelle: Eigene Darstellung 

Über die innerbetriebliche pflanzenbauliche Verwertung hinaus kann die erforderliche Lagerkapazität auch 

durch vertraglich besiegelte Anmietung externer Lagerstätten gewährleistet werden. Für Wirtschaftsdünger 

und Gärreste die an Dritte zur Verwertung abgegeben werden, kann die durch den Dritten zur Verfügung 

                                                      

16 Vgl. Kanatschnigg (2018), S. 2ff. 

17 Vgl. Umweltministerium Baden-Württemberg (2008), S. 7f. 
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gestellte Lagerkapazität angerechnet werden, solange die Abnahme mit einem Transfervertrag besiegelt 

wurde und der abgebende sowie der abnehmende Betrieb in der Summe der gesetzlichen Anforderungen 

ihre Auflagen weiterhin erfüllen. In die betrieblichen Lagerkapazitäten können vorhandene Güllekanäle 

eingerechnet werden, sofern die Bauart und Betriebsart den Anforderungen entsprechen. Jegliche Behälter 

dürfen dabei maximal bis zur Freibordgrenze von 10 cm unter der Behälteroberkante befüllt werden. Mit in 

die Anfallsmengen müssen zudem über das übliche Tränke- und Reinigungswasser hinausgehende 

Mengen sowie weitere Zuflüsse in das Speichermedium berücksichtigt werden. Bei offenen Behältnissen 

ist davon auszugehen, dass die Hälfte der durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge verdunstet. Für 

Biogasanlagen gilt, dass beheizte Behälter zu den Fermentern zählen und nicht Teil der betrieblichen 

Lagerraumreserven sind. Als solche Düngersammelanlagen werden rechtlich derzeit folgende in Tab. 2 

angeführte Bauformen als geeignet eingestuft.18 

Güllekanäle Die sich direkt unter den perforierten Böden in Spaltenform befindlichen 

Auffangbecken nehmen die Sammel- und Vorlagerungsfunktion für den 

anfallenden Kot und Harn ein, welcher später in ein Sammelbecken geleitet 

oder gepumpt wird. 

Betonsammelbehälter Dazu zählen in Betonbauweise ausgeführte Behälter in runder, eckiger oder 

verzweigter Grundrissform. Das Bauwerk kann je nach Wunsch des Landwirtes 

im Boden versenkt oder in voller Bauhöhe aus dem Grund ragen. Eine 

Abdeckung des Lagers ist mit Decke in Betonbauweise sowie als 

Zeltplanendach möglich. 

Stahlsammelbehälter Dies sind aus nichtrostendem Stahl oder emaillierten Platten ausgeführte 

Rundbehälter, welche auf einer Bodenplatte in Betonbauweise errichtetet 

werden. Die Abdeckung kann als Stahlplattenkonstruktion, Zeltplanendach oder 

PVC-Deckenelementen ausgeführt werden. 

Lagunen Dabei handelt es sich um mittels Baumaschinen geformte Erdbecken, die mit 

einer in Bahnen verschweißten HDPE-Folie abgedichtet werden. Die 

Sicherstellung der Dichtheit gegen austretende Gülle wird durch zwei Folien, 

welche in der Mitte durch eine Drainage, die mit einem Überprüfungsschacht 

verbunden ist, zusätzlich sichergestellt. Eine Abdeckung dieser Bauwerke ist 

derzeit aufgrund der großen Grundfläche wirtschaftlich nicht möglich oder nur 

mit erhöhtem Aufwand verbunden. 

Tab. 2: Ausprägungsarten für Wirtschaftsdüngerlager, Quelle: Eigene Darstellung 

  

                                                      

18 Vgl. Kniepeiß (2013) S. 2ff. 
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3.3 Verteilung und Ausbringung 

Wirtschaftsdünger in Form von Gülle wird nach dem Stand der Technik derzeit mittels Güllefass, Gülletruck 

oder Gülleverschlauchung auf das Feld aufgebracht. Dabei wird das handelsübliche Güllefass von einem 

Schlepper gezogen, hingegen der Gülletruck als eine Selbstfahrende Arbeitsmaschine mit integrierter 

Technik gesehen. Die Gülleverschlauchung bietet eine Sonderform, bei dem Mittel einer stationären 

Pumpe am Hauptlager die Gülle an einen Schlepper mit Verteiler über ein Schlauchsystem gefördert wird. 

Die Verteilung am Ausbringgerät kann dabei in nachfolgende Ausbringsysteme unterteilt werden:19 

Prallteller 

 

Prallteller werden zur Breitverteilung von Gülle eingesetzt. Nach Öffnen des 

Gülleflachschiebers am Fahrzeug wird die Gülle über die Pumpe 

herausgedrückt. Die Flüssigkeit prallt gegen eine Metallplatte und wird 

dadurch zur Seite hin verteilt. 

Prallkopf 

 

Beim Prallkopf trifft die Gülle gegen ein gebogenes Blech und spritzt nach 

unten und zur Seite. Damit ist eine ordentliche Verteilergenauigkeit 

gewährleistet.  

Güllewerfer 

 

Bei einem Güllewerfer wird die Gülle über eine auf dem Fass montierte Düse 

auf einem von der Kabine aus ansteuerbaren Drehteller in Strahlform verteilt. 

Durch die Düse sind hohe Wurfweiten möglich was einen Einsatz in nicht 

befahrbarem Gelände sinnvoll macht.  

Schleppschlauch 

 

Die Verteilung wird hier mit am Boden schleifenden Schleppschläuchen, 

welche die Gülle in Bahnen direkt am Boden ablegen realisiert. Durch die 

bodennahe Ablage kommt es zu geringen Stickstoffverlusten. 

Gülleinjektor 

 

Mittels Gülleinjektor wird die Gülle über in den Boden eindringende Zinken 

direkt in den Boden injiziert. Durch die Ablage im Bodenverbund werden 

Stickstoffverlust und Geruchsbelästigung auf ein Minimum reduziert bzw. 

völlig eingedämmt. 

3.3.1 Lagertagebuch 

Die Führung eines Lagertagebuches gewährleistet die chronologische Dokumentation von Zugängen in 

das Lager und dessen Herkunft sowie Abgängen aus dem Lager und dessen Verfolgbarkeit, verknüpft mit 

einem Objekt oder einer Person. Für eine nachweisbare und transparente Darstellung aller Vorgänge rund 

um den täglichen Betrieb ist die sachgerechte Buchführung dabei unerlässlich. Diese kann dabei analog 

über ein Dokument oder digital über Messeinrichtungen erfolgen. Des Weiteren erleichtert ein gepflegtes 

Lagertagebuch Management, Instandhaltung und Verbesserung der Betriebsanlage erheblich. Die 

kontinuierliche Buchführung vereinfacht zudem die Lokalisation sowie Identifikation von Störfällen. Eine 

nachgelagerte Analyse hilft, zudem die Wartungs- und Inspektionsabläufe anzupassen und eine optimale 

                                                      

19 Vgl. Ziegler (2017) Onlinequelle [18.06.2018]. 
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Vorgehensweise zur Verbesserung der Betriebsanlagen zu entwickeln. Dafür muss neben der 

Dokumentation des laufenden Betriebes jede Störung, Reparatur oder Veränderung, die im alltäglichen 

Geschäft anfällt, im Maschinentagebuch dokumentiert und archiviert werden.20 

3.3.2 Zugangskriterien 

Zugangskontrollsysteme stellen sicher, dass zum Zutritt berechtigte Personen von nicht berechtigten 

Personen unterschieden werden. Damit wird der reibungslose Zutritt eines Personenkreises zu einem 

bestimmten Gebäude oder Raum sichergestellt und gleichzeitig das Betreten von Unbefugten verhindert. 

Diese Selektion muss dabei ohne zusätzlichen Personalaufwand sowie Beeinträchtigung des 

innerbetrieblichen Ablaufs geschehen. Dabei ist es in Fällen mit erhöhten Sicherheitsbereichen erforderlich, 

diese vor dem Einschleusen weiterer Personen zu schützen. Realisiert wird dies durch eine 

Zwangsvereinzelung wie beispielsweise einem Drehkreuz. Bei der Gefahr durch Manipulation kann das 

System mit Schleusensystemen, welche zwei getrennte Bereiche umfasst, die die zweite Schleuse erst 

beim Durchschreiten der ersten freigibt. Durch die Protokollierung von Begehungszeiten in Verbindung mit 

einer Ein-/Ausgangskontrolle kann zudem festgehalten werden, welche Personen zu welchem Zeitpunkt 

die Zugangskontrolle durchschritten haben. Bei mehrmaligem täglichem Durchschreiten der 

Zugangsberechtigung darf dies das zumutbare Maß an Änderungen der innerbetrieblichen Abläufe nicht 

überschreiten, da es sonst zu erschwerter Systemakzeptanz oder gar Manipulation des Systems kommt. 

Abhänging von den Anforderungen muss eine ausreichende Anzahl von Kontrollstellen dafür sorgen, dass 

das Passieren ohne größere Verzögerung von statten geht.21 

3.4 Standortwahl Sammelbecken 

Derzeit wird der Großteil der Sammelbehälter direkt im Betriebsverbund errichtet und befindet sich somit 

meist einige Kilometer von den zu düngenden Flächen entfernt. Vereinzelt haben Landwirte bereits 

Sammelbecken im direkten Flächenverbund errichtet und so diese Transportwege für die Ausbringung auf 

das Feld auf ein Minimum reduziert. Diese bilden auch im späteren Konzept der Arbeit eine wichtige 

Erfahrungsquelle für die Variantenbildung von Geschäftsmodellen. Nachstehende werden die für die Arbeit 

relevanten Einflussfaktoren näher beschrieben. 

3.4.1 Ländliche Bevölkerung 

Durch die stetigen Entwicklungen, weg von der Eigenversorgung in diesem Jahrhundert hin zur 

arbeitsgeteilten Gesellschaft, hat sich auch die Wahrnehmung der Prozesse in der Landwirtschaft durch 

die Gesellschaft verändert. Derzeit hat rund ein Drittel der österreichischen Bevölkerung einen geringen 

oder überhaupt keinen Bezug zu landwirtschaftlicher Produktion. Trotz des fortschreitenden 

Entwicklungstrends ist die Nähe zu den landwirtschaftlichen Höfen im internationalen Vergleich besonders 

prägend in Österreich. Diese Nähe bringt eine Reihe von Vor- und Nachteilen mit sich. So schätzen 

                                                      

20 WERKBLiQ (2017) Onlinequelle [11.06.2018]. 

21 Steindl/Walz (1992) S. 95f. 
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österreichische Konsumenten die kleinstrukturierte und vielfältige Landwirtschaft, welche die Versorgung 

mit regionalen und gesunden Produkten sicherstellt, sowie den lebendigen dörflichen Verband. Zugleich 

entstehen jedoch auch Konflikte und Diskussionspunkte, die sich durch die Bewirtschaftung des Landes 

als auch aufgrund medialer Berichterstattung ergeben. Für das gute Zusammenleben und die 

Wertschätzung der landwirtschaftlichen Produkte aus der Region ist es somit unerlässlich, das Verständnis 

in der Bevölkerung für die Arbeitsweise der Berufsgruppe zu festigen und im gleichen Zug auf die 

Bedürfnisse und Vorstellungen der Bevölkerung einzugehen und diese in die bestehenden Prozesse 

einfließen zu lassen. Zur langfristigen Sicherung des positiven Images unserer Landwirtschaft ist eine 

offene und sachliche Informationspolitik und der aktive Dialog mit der Gesellschaft unerlässlich.22 

3.4.2 Verkehr 

Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur, deren Bau und Planung, unterliegt der Verkehrspolitik des 

Verkehrsbauwesen, wobei die Verantwortung für die Unterhaltung eines Verkehrsweges sowohl von 

staatlicher als auch privater Natur sein kann. Dabei übernimmt der Baulastträger die Verantwortung für den 

Bau, den Betrieb und die Unterhaltung des ihm zugewiesenen Verkehrsweges. Dabei gilt eine 

Verkehrsinfrastruktur als gut ausgebaut, wenn sie die verschiedenen Verkehrsmittel optimal miteinander 

vernetzt, so dass der Umstieg bzw. Umschlag von einem auf das andere Verkehrsmittel reibungslos 

erfolgen kann. Während das Verkehrsaufkommen im Straßenverkehr immer dichter wird, sinkt die Zahl an 

Landwirten mit Nutzfahrzeugen im Straßenverkehr. Da jedoch dieselbe Flächenausstattung bewirtschaftet 

wird und es zu erhöhten Transportstrecken zur Bestellung, Pflege und der Ernte der Felder kommt, werden 

die Anhänger größer und die Geräte immer breiter und schwerer. Des Weiteren steigt mit zunehmenden 

Bauartgeschwindigkeiten der Fahrzeuge die Gefahr überproportional an.23 

3.4.3 Energie 

Der Begriff Nutzenergie ist der verwendetet Begriff für jene Energie, die dem Endnutzer für seine 

Bedürfnisse zur Verfügung steht. Dabei kann durch Übertragungs- und Umwandlungsverluste die 

Nutzenergie geringer als die am Übergabepunkt gemessene Endenergie sein. Formen der Nutzenergie 

sind Wärme zur Raumheizung, Kälte zur Raumkühlung, Licht zur Arbeitsplatzbeleuchtung oder 

mechanische Arbeit. Im Falle des Stromanschlusses an das regionale Verteilernetz sowie bei einer 

notwendigen Änderung der Anschlussanlage wird der geeignete Anschlusspunkt vom Netzbetreiber unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen des Netzbenutzers festgelegt. Dabei erfolgt die 

Zuordnung zur Netzebene nach der Festlegung der Eigentumsgrenze, die als eindeutiger Punkt definiert 

ist, der die Grenze zwischen Kundenanlage und öffentlichem Netz bildet. Dabei unterliegen Anlagenteile 

ab der Eigentumsgrenze der Erhaltungspflicht des Kunden, Anlagenteile vor der Eigentumsgrenze der des 

Netzbetreibers. Ein zusätzliches Kriterium für die Zuordnung bildet die Anlagengröße. Hierbei muss die 

Auslegung der Elektroinstallationen des Anschlussobjektes, die anzuschließenden Maschinen und Geräte 

                                                      

22 Vgl. Auer (2012) S. 3. 

23 Vgl. Deimel (2018) S. 3f. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsbauwesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Baulasttr%C3%A4ger


Wirtschaftsdüngerlagerung in der Landwirtschaft 

17 

sowie die Gleichzeitigkeit der Einschaltung bewertet werden, welche später eine entscheidende Rolle bei 

der Dimensionierung des Anschlusses spielt.24 

3.4.4 Landwirtschaftliche Nutzfläche und Tierhaltung 

Zu der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden all jene Grundstücke gezählt, die zur Gewinnung jeglicher 

Art von Feldfrüchten genutzt werden sowie gemähte oder beweidete Flächen und ungenutzte Flächen im 

Bereich der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Dabei wird zwischen Ackerland, Dauergrünland, 

Erwerbsgärten und verbuschter Fläche unterschieden. Dazu zählen Äcker, Wiesen und Weiden 

einschließlich Grünbrachen und Dauergrasflächen die bestellt, beweidet oder locker mit Obstbäumen 

bestockt sind. Der Viehbesatz einer Fläche, auch Bestoßung genannt, bildet dabei das landwirtschaftlich-

ökologische Maß für die Anzahl von Nutztieren im Verhältnis zu der für diese Tiere genutzten Agrarfläche, 

auf der beispielsweise ihr Futter erzeugt wird. Mit der Einheit Düngergrossvieheinheit (DGVE) wird dabei 

ein grobes Abschätzen des zu erwartenden Düngeranfalls abgebildet. Die Einheit bezieht sich auf den 

Anfall von Ausscheidungen an Exkrementen verschiedenster Tierarten und der in ihr enthaltenen 

Nährstoffmengen. Sie dient vor allem dazu, das Verhältnis des Viehbestandes und der Fläche in Bezug 

auf Bewilligungspflichten, welche im Rahmen des Wasserrechtsgesetzes bestehen, herzustellen. Die auf 

das Wasserrechtsgesetz abgestimmte limitierte Ausbringungsmenge von wirtschaftseigenem Dünger auf 

landwirtschaftliche Flächen beträgt dabei 3,5 DGVE/ha/Jahr, eine gewünschte Überschreitung durch den 

Landwirt ist einem wasserrechtlichem Genehmigungsverfahren zu unterziehen. Eine DGVE entspricht 

einer Düngemenge von 70 kg Reinstickstoff.25 

3.5 Investitionskostenzuschuss 

Im Rahmen der Ländlichen Entwicklung 2020 des Landes Steiermark haben landwirtschaftliche Betrieben 

Anspruch auf einen Investitionskostenzuschuss für baulichen Maßnahmen zur Wirtschaftsdüngerlagerung 

von bis zu 35% der Nettoinvestitionssumme. Um diese zweckgebunden finanziellen Mittel zu beziehen, 

muss der Antragsteller eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Diese werden nachstehend in den 

Unterkapiteln beschrieben. 

3.5.1 Ziele des Investitionszuschusses 

Durch die Förderung zur Entwicklung des ländlichen Raums in Österreich soll der Auftrag der 

gemeinsamen Agrarpolitik der EU Sorge getragen werden. Dabei werden nachfolgende Ziele verwirklicht 

werden.26 

- Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft 

- Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutz 

                                                      

24 Vgl. E-Control (2018) Onlinequelle [09.09.2018]. 

25 Vgl. Griesmayr/Hofer/Fehrer/Brier/Langer (2005) S. 165. 

26 Vgl. Köstinger (2018) S. 16. 
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- Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der 

ländlichen Gemeinschaften, einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplätzen 

- relevante thematischen Ziele des Gemeinsamen Strategischen Rahmens gemäß Art. 9 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.  

3.5.2 Förderbare Unternehmensformen 

Um vor dem Fördergeber als Förderwerber auftreten zu können kommen grundsätzlich folgende Personen 

in Betracht: Bewirtschafter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe mit Niederlassung in Österreich, die 

einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung bewirtschaften 

und ein Vorhaben entsprechend den Zielsetzungen dieser Sonderrichtlinie verfolgen. Als land- und 

forstwirtschaftlicher Betrieb gilt jede selbständige örtliche und organisatorische-technische Einheit zur 

Erzeugung von Pflanzen, zur Waldbewirtschaftung oder zur Haltung von Nutztieren mit wirtschaftlicher 

Zielsetzung, die über die mit der kulturspezifischen Bewirtschaftung der jeweiligen Fläche oder Tierhaltung 

verbundenen und unerlässlichen Infrastruktur und bei Tierhaltung über selbst bewirtschaftete 

landwirtschaftliche Flächen verfügt. Im Falle der Teilnahme an forstspezifischen Vorhabensarten muss der 

Betrieb nicht über landwirtschaftliche Flächen verfügen. Dabei muss der Betrieb die folgenden Auflagen 

erfüllen: 27 

- natürliche Personen 

- im Firmenbuch eingetragene Personengesellschaften, sofern die Beteiligung von 

Gebietskörperschaften 25 % nicht übersteigt 

- juristische Personen, sofern die Beteiligung von Gebietskörperschaften 25 % nicht übersteigt  

- juristische Personen, deren Zusammenschlüsse sofern die Beteiligung von Gebietskörperschaften 

25 % nicht übersteigt 

Des Weiteren können sonstige Förderungswerber mit einer Niederlassung in Österreich, welche ein 

Vorhaben im eigenen Namen und auf eigene Rechnung entsprechend den Zielsetzungen dieser 

Sonderrichtlinie verfolgen ein Ansuchen einreichen. Dabei muss der sonstige Förderungswerber folgende 

Auflagen erfüllen: 

- natürliche Personen 

- Firmenbuch eingetragene Personengesellschaften, sofern die Beteiligung von 

Gebietskörperschaften 25 % nicht übersteigt 

- juristische Personen, sofern die Beteiligung von Gebietskörperschaften 25 % nicht übersteigt  

- juristische Personen, deren Zusammenschlüsse sofern die Beteiligung von Gebietskörperschaften 

25 % nicht übersteigt 

                                                      

27 Vgl. Köstinger (2018) S. 16. 
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3.5.3 Auswahlverfahren in der Investitionsförderung 

Entspricht die Person oder das Unternehmen den Anforderungen der Förderstelle so wird diese nach einem 

geblockten Verfahren ausgewählt. Die Stichtage für das Einreichen des Antragsformulars, welches auf der 

Homepage der Abteilung 10 ï Land Steiermark downloadbar sind, stehen am Internetauftritt der Behörde 

zu Aushang. Das Bauvorhaben muss bei der Prüfung ï laut der nachfolgender Checkliste ï eine 

Mindestzahl von fünf Punkten erreichen.28 

- Qualifikation 

- Betriebswirtschaftliche Betrachtung 

- Qualität und Produktion 

- Innovationspotenzial 

- Tierschutz und Tiergesundheit 

- Wirtschaftsweise 

- Emissionsverminderung 

- Bewässerung/Beregnung 

- Schutzmaßnahmen/Schutz der Kulturen 

- Ressourcen- und Umweltschonung 

- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen 

  

                                                      

28 Das Land Steiermark (2018) Onlinequelle [20.09.2018]. 
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3.6 Erkenntnisse Bezogen auf die Arbeit 

Aus der Erarbeitung der relevanten Einflussgrößen, die mit dem Bau eines Wirtschaftsdüngerspeichers 

einhergehen, ergeben sich acht Überkategorien, auf die für jeden Landwirt individuell eingegangen werden 

muss. Die Erkenntnis dieser Punkte stellt die Basis für die Projektierung eines Speichers dar und wird im 

Laufe der Arbeit einen wesentlichen Einfluss bei der Erstellung des Geschäftsmodells haben. Die 

selektierten Erkenntnisse fließen im Kapitel Leitfaden Experteninterviews in den Fragebogen mit ein und 

sollen vertiefende Praxiserfahrungen für die spätere Erstellung der Geschäftsmodellvarianten einbringen. 

 

Bauform Benötigte Grundflächen, Bauhöhe und Abdeckung 

Erdarbeiten, Erweiterte Nutzung 

Energie Energieversorgung zum Betrieb stationärer Anlagen 

Flächen Eigentumsverhältnisse ackerbaulich genutzter Grundstücke um den 

Lagerstandort  

Kosten Investitionskosten je Kubikmeter 

Investitionsförderung abhängig der Einhaltung von Auflagen nach 

Fördercheckliste 

Standort Auflagen die mit dem Standort verbunden sind 

Eigentumsverhältnisse des Bauplatzes 

Anrainer und Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Verkehrslage Anbindung an Hauptverkehrswege 

Verordnung Feinstaubsanierungsgebiet 

Baurechtliche Auflagen 

Grundwasserbezogene Auflagen 

Volumen Anfallsmengen an Wirtschaftsdünger aus der tierischen Veredelung, 

Kapazitäten für Zukunftsprojekte 

Tab. 3: Einflussgrößen für Speicherbauwerke im Wirtschaftsdüngerbereich, Quelle: Eigene Darstellung 
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4 SHARINGMODELLE 

Einzelpersonen, Gemeinschaften und Unternehmen, die Infrastrukturen, Ressourcen oder Anlagen 

gemeinschaftlich nutzen sparen Kosten und verbessern ihr Nachhaltigkeitsmanagement. Besonders in 

Ballungszentren profitieren produzierende Industrie, Dienstleistungsgewerbe, öffentlicher Sektor sowie 

Forschungsinstitutionen von Kollaborations- und Kooperationsmodellen.29 

Das gemeinsame Nutzen von Ressourcen sowie das Tauschen dieser ist bereits fixer Bestandteil unserer 

Gesellschaft. Die Ausbreitung dieser Form der Nutzung beruht auf der immer stärker werdenden 

Vernetzung der Kommunikationstechnologien und dem Bewusstsein, dass es kostengünstiger ist, Dinge 

die man selten benutzt gemeinsam zu nutzen. Ein unterschätzter Nebeneffekt ist dabei der des In-Kontakt-

Tretens der Teilenden. Soziale Netzwerke und BigData ermöglichen es zudem sich auf die 

Nutzergewohnheiten verstärkt einzustellen sowie die Organisation und Verfügbarkeit von Informationen 

zum Sharing transparenter zu machen. An diesem Punkt unterscheidet man zwischen dem Teilen von 

Informationen und dem Teilen von physischen Gegenständen. Bei der gemeinsamen Nutzung von 

Gegenständen steht dieses im Vergleich zu Informationen dem Teiler in der Nutzungszeit des Sharing-

Partners nicht zur Verfügung.30 

Unter dem Begriff Sharing im ökonomischen Sinn versteht man den Verzicht auf Eigentum zugunsten des 

Erwerbes von Nutzungsrechten. Dabei kennzeichnen Aussagen wie ĂTeilen statt Habenñ oder ĂNutzen statt 

Besitzenñ die Kultur hinter der Sharing Economy. Charakterisierend ist im modernen Zeitalter dafür die 

Vermittlung über Smartphone-Apps. Airbnb und Uber stellen in diesem Zusammenhang die bekanntesten 

Plattformen für die zentrale Organisation von Transporten und Unterkünften dar. Die Fachliteratur gibt 

dabei zahlreiche unterschiedliche Definitionen zum Begriff Sharing Economy an, die in dieser Arbeit jedoch 

nicht im Detail beschrieben werden. Übergeordnet unterscheidet der Begriff jedoch eindeutig zwischen 

peer-to-peer- (P2P), business-to-consumer- (B2C) und business-to-business-Modellen (B2B). In dieser 

Arbeit wird der Fokus auf die kommerziellen Modelle der Sharing Economy nach dem peer-to-peer (P2P) 

Modell gelegt, da diese Form die neueste Form des Modells darstellt. Das B2C-Modell nutzt lediglich die 

bestehenden Geschäftsmodelle zu technischen Möglichkeiten der Sharing Economy um kurzfristiges 

Sharing in begrenzten Gebieten zu ermöglichen. Damit sind diese Geschäftsmodelle keine Innovation wie 

im Sinne des P2P-Modells sondern lediglich Erweiterungen bestehender Strukturen. Das Spektrum an der 

Öffentlichkeit bekannten P2P-Möglichkeiten reicht dabei von Transport, Unterkunft, Güter, 

Dienstleistungen, Finanzen bis hin zu Medien und Unterhaltung. In der nachfolgenden Abb. 6 finden Sie 

einen Überblick über diese.31 

                                                      

29 Vgl. Spindler (2018) Onlinequelle [20.09.2018]. 

30 Vgl. Frick/Hauser/Gürtler (2013) S. 5. 

31 Vgl. Eichhorst/Spermann (2015) S. 4f. 
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Abb. 6: Hauptbereiche der Sharing Economy, Quelle: Eichhorst/Spermann (2015) S. 4. 

4.1 Sharing im Konsummarkt 

Eines der weitläufig bekanntesten und auch erfolgreichsten Sharing Geschäftsmodelle ist der von Airbnb 

angebotenen Online-Zimmervermittlungs-Service. Über diesen Service werden Personen, die auf 

Unterkunftssuche sind, mit Privaten vernetzt, die Wohn- und/oder Arbeitsraum zur Verfügung stellen. Das 

Phänomen Airbnb lässt sich dabei auf eine Vielzahl von Produktkategorien ausweiten. Das wird  in Zukunft 

dazu führen, dass Produkte weiter auf dem Markt verbleiben, obwohl sie bereits gekauft wurden. Somit 

kommt es zu einer Ausweitung des Teilen-Buttons aus Sozialen Medien auf materielle Dinge. Die 

Grundidee: Bevor ich etwas kaufe, frage ich meine Freunde oder Bekannte, die mir das Gewünschte rasch 

und unentgeltlich zur Verfügung könnten. Durch die Digitalisierung und ihre unbegrenzten Möglichkeiten 

entstehen derzeit überall neue Plattformen, die das Teilen und den Austausch von physischen sowie 

virtuellen Gütern und Dienstleistungen ermöglichen. Eine Übersicht dieser neuen Services und Ihre 

Potenziale finden Sie in Abb. 7. Das größte Potenzial kommt dabei vor allem physischen Gegenständen, 

bei denen die Last des Unterhalts größer ist, als die Lust des Besitzes sowie Dienstleistungen zu gute. 

Öffentliche Bibliotheken könnten somit eine neue Rolle bekommen, und in Zukunft Alltagsdinge ausleihen 

und in ihren Räumen Geräte zur Verfügung stellen, die sich ein Einzelner nicht leisten kann. Der Sharity-

Ansatz der sich in unserer Gesellschaft neu entwickelt ähnelt dabei stark in seiner Breite und Dynamik der 

Genossenschafts-Bewegung Ende des 19. Und Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals wurde für fast jedes 

Produkt- und Service-Segment eine genossenschaftliche Umsetzung versucht und wenn möglich auch 

angeboten. Durch die Möglichkeiten der Vernetzung im 21. Jahrhundert wird dieser bewährten Idee neues 

Leben eingehaucht und auf eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten ausgeweitet.32 

                                                      

32 Vgl. Frick/Hauser/Gürtler (2013) S. 26f. 
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Abb. 7: Sharing-Services und ihre Potenziale, Quelle: Frick/Hauser/Gürtler (2013) S. 27. 
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5 ERFOLGREICHE SHARING MODELLE MIT BEZUG AUF 

RESSOURCEN ODER LANDWIRTSCHAFT 

Aufgrund der zeitlich konzentrieren Arbeitsaufgaben und der damit einhergehenden teilweise geringen 

Auslastung der Produktionsausstattung ist die Thematik Sharing im Bereich der Landwirtschaft seit jeher 

in seinen Grundzügen verankert. Neben der gemeinschaftlichen Nutzung von Erntemaschinen über 

Gebäude bis hin zu bäuerlicher Nachbarschaftshilfe ist das Modell vielfach vorzufinden. Eine Betrachtung 

der aktuellen erfolgreichen branchennahen Geschäftsmodelle soll einen Einblick in die bestehenden 

Strukturen und Anknüpfungspunkte für die Prozesse des individuellen Landwirts geben sowie Einblick in 

die Dynamik in der Branche Landwirtschaft ermöglichen. 

5.1 Maschinenring 

Der Maschinenring beruht auf der Idee von Erich Geiersberger, der 1961 in Oberösterreich die Idee einer 

gegenseitigen Unterstützung der Landwirte bei der maschinellen Arbeit entwickelt hat. Damit sollte 

einerseits ein Ausgleich für sinkende Beschäftigungszahlen in der Landwirtschaft geschaffen werden und 

andererseits dem durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft entstandenem Konkurrenzdruck mithilfe 

von steigender Mechanisierung standgehalten werden. Die Kernidee dabei war, dass landwirtschaftliche 

Betriebe nicht von den dafür nötigen Investitionen in Schwierigkeiten geraten und gleichzeitig diese 

Maschinen auf mehreren Betrieben gemeinschaftlich einzusetzen, um eine bessere Auslastung zu 

garantieren. Die visionäre Idee überzeugte in Österreich sehr rasch immer mehr Bauern quer durch die 

verschiedenen Kernregionen der Landwirtschaft. Somit gab es bereits 1976 einen Stand von 203 

Maschinenringen mit 17,369 Mitgliedern. Um die Qualität und Professionalität der neugeborenen Institution 

weiter auf hohem Level zu halten sowie die Infrastruktur zu verbessern wurde 1976 in Baden bei Wien der 

Bundesverband Österreichischer Maschinen- und Betriebshilferinge gegründet. Dieser mündete später in 

den heute bekannten Dachverband Maschinenring Österreich.33 

                                                      

33 Vgl. Schinko (2016) S. 5f. 
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Abb. 8: Aufbau und Struktur des Maschinenrings, Quelle: Maschinenring Österreich (2018) Onlinequelle [04.08.2018]. 

Als Verein zur bäuerlichen Selbsthilfe gegründet, entwickelte sich der Maschinenring über die Jahre zu 

einem der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren sowie eines der führenden Dienstleistungsunternehmen in 

den ländlichen Regionen Österreichs. In Abb. 8 werden die Grundzüge der Unternehmensstruktur beim 

Maschinenring näher dargestellt. Die sich etablierten 84 Standorte des Maschinenrings umfassen neben 

den agrarischen Kernkompetenzen nunmehr auch die Bereiche Service und Personal. Das 

Hauptaugenmerk im neunen Markt liegt auf Kommunen, Klein- und Mittelbetrieben im ländlichen Raum 

sowie österreichweit agierenden Handels- und Infrastrukturunternehmen. Der Mitgliederstamm zählt 

mittlerweile 76.000 Mitglieder sowie einen Pool aus 42.000 Dienstleistern. Somit sichert der Maschinenring 

nicht nur die Erwerbs- und Existenzgrundlagen auch jener österreichischen Bäuerinnen und Bauern, die 

Ihren Hof im Nebenerwerb führen, sondern bietet seinen Kunden qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte 

und Zeitarbeiter direkt aus der Region. Somit wäre eine nachhaltige Sicherung der kleinteiligen Strukturen 

des ländlichen Raums ohne diese Arbeit sicherlich nicht mehr möglich.34 

5.2 Wir Bauern Online  

Laut Gründer Hannes Royer sind 80 % der Rund 200.000 landwirtschaftlichen Betriebe im Netzt aktiv. Wir 

Bauern Online setzt auf diesen Trend und ist dabei eine reine Internet-Plattform, die interessierten 

Landwirten die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen der Vernetzung von Betrieben zugänglich macht 

und laufend weiterentwickelt. Dabei setzt man auf denspeziell den Bedürfnissen und der Betriebssituation 

hin ausgerichteten Zugang zu den neuen digitalen und vernetzten Technologien. Die Plattform setzt dabei 

auf die Kommunikation sowie den Austausch unter Landwirten um in weiterer Folge Abläufe zu optimieren 

und nachhaltiges Wirtschaften am Hof zu realisieren. Neben Chats zum Kommunikationsaustausch stehen 

dem Nutzer auch Tools zum Ressourcenmanagement durch zentrale Software für Dispositionsorganisation 

                                                      

34 Vgl. Maschinenring Österreich (2018) Onlinequelle [17.09.2018]. 
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und Verwaltung zur Verfügung. Damit soll ein neues Gemeinschaftsgefühl gefördert werden, um den 

direkten Austausch untereinander ausbauen sowie die Gemeinschaft und den sozialen Austausch fördern 

zu können.35 

Landwirte sind im realen Leben sehr gut vernetzt, es gibt regelmäßig Vereins- und Kooperationssitzungen 

sowie diverse Zusammenkünfte zum Besprechen von alltäglichen Dingen. Die dabei verlorene Zeit soll 

durch die Verfügbarkeit einer zentralen Plattform wettgemacht werden und dafür sorgen, dass 

Informationen schneller beim richtigen ankommen. Die Plattform konkurriert hierbei nicht mit realen 

Kontakten, möchte jedoch durch sinnvolle Ergänzungen zum persönlichen Kontakt der Landwirte punkten. 

Das Unternehmen konnte mit den Versprechen bereits 5000 Mitglieder nach zwei Wochen verzeichnen. 

Die weiteren Entwicklungen belaufen sich auf etwa 50 Neuanmeldungen pro Tag wodurch ein reges 

Wachstum prognostiziert werden kann.36 

 

 

Abb. 9: Maschinenmanager im Webportal, Quelle: wirbauernonline (2018) Onlinequelle [15.08.2018]. 

Kernelement der Seite ist der Maschinenmanager, der entwickelt wurde, um Maschinen und deren Zubehör 

einfach, zeitsparend und effizient online zu verwalten. Der Screenshot in Abb. 9 zeigt eine Maschine im 

Portal mit Onlinekalender, Gerätebeschreibung und Kostenaufstellung. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, neben landwirtschaftlichen Maschinen auch Räumlichkeiten sowie betriebliches Equipment 

anzulegen. Einmal angelegt, steht dem Nutzer die Möglichkeit zur Verfügung, die Maschinen entweder mit 

allen oder nur mit einem begrenzten Personenkreis anderer User der Plattform zu nutzen. Über einen 

                                                      

35 Vgl. Der Standard (2018) Onlinequelle [17.09.2018]. 

36 Vgl. Zettel (2018) Onlinequelle [14.09.2018]. 
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Onlinekalender können Reservierungen getätigt werden sowie der aktuelle Standort der Maschinen in einer 

Karte angezeigt werden. Bei Buchung werden die Nutzungsdaten in einem Logbuch erfasst, welche im 

Anschluss für die Verrechnung herangezogen und statistisch ausgewertet werden. Mit dem Tool haben 

User nicht nur schnellen und übersichtlichen Zugriff auf Informationen, sondern sparen zusätzlich bei 

Verwaltungsaufwand und Kosten.37 

5.3 Airbnb 

Das Unternehmen Airbnb ist ein 2008 im Silicon Valley gegründeter Community-Marktplatz für Suche, 

Buchung und Vermietung von Unterkünften, aufgebaut auf einem Onlinereservierungssystem. Auf der 

Plattform bieten sowohl private als auch gewerbliche Vermieter ihre freien räumlichen Ressourcen voll oder 

nur zum Teil zur Vermittlung auf der Plattform an, jedoch ohne rechtliche Verpflichtungen des Bereitstellers 

des Dienstes. Seit der Gründung wurden bis 2012 laut eigenen Angaben mehr als zehn Millionen 

Übernachtungen über das Portal gebucht.38 

 

Abb. 10: Airbnb Smartphone App, Quelle: GoogleDesign (2018) Onlinequelle [13.09.2018]. 

Die Idee der Plattform wurde aus der Gegebenheit geschafften, dass es im Oktober 2007 in San Francisco 

keine Hotels aufgrund einer gut besuchten Konferenz gab und die Gründer in einer überteuerten WG mit 

räumlichen Reserven wohnten. Den Gästen der Konferenz wurde online eine Luftmatratze mit Frühstück 

in der eigenen WG angeboten, von diesem Angebot leitet sich der heutige Name Ăairbed and breakfastñ, 

kurz airbnb ab. Mit dem ersten Erfolg wurde die Plattform ausgebaut und steht heute seinen Usern in 190 

Länder und 26.000 Städten zur Verfügung. Dabei stellt airbnb über die Online-Plattform den Kontakt 

zwischen Gastgeber und Gast her und kümmert sich ausschließlich um die Abwicklung der 

Buchungskonditionen über das Portal. Die Zahlung für eine Buchung wird auf der Kreditkarte vorgemerkt 

und dem Gastgeber erst 24 Stunden nach Anreise ausgezahlt. Damit stellt man zusätzlich den 

angebotenen Zustand der Übernachtungsmöglichkeit sicher. Zusätzlich ist es verpflichtend das Gastgeber 

sowie auch Gast sich auf airbnb mit einer Profilseite darstellen um Informationen vor dem in Kontakt treten 

                                                      

37 Vgl. Royer (2018) Onlinequelle [15.08.2018]. 

38 Vgl. Özdemir (2018) Onlinequelle [18.09.2018]. 








































































































































































